
Ausbildungsvertrag

Zwischen ................................................................................................
(Name und Adresse des Ausbildungsbetriebs)

und

Herrn/Frau .......................................................................................................................
wohnhaft………………………………………………………………………………………..

- nachfolgend „Auszubildende/r“ genannt -

gesetzlich vertreten durch ......................................................

wird nachstehender Berufsausbildungsvertrag zur Ausbildung im Ausbildungsberuf

.........................................................................................................................................

nach Maßgabe der Ausbildungsordnug geschlossen:

§ 1 Dauer der Ausbildung
a. Die Ausbildungsdauer beträgt nach der Ausbildungsordnung 

............................Jahre/Monate. Das Ausbildungsverhältnis beginnt 
am ................................. und endet am .......................... .

b. Die  Probezeit  beträgt  ....................  Monate.  Wird  die  Ausbildung  während  der 
Probezeit  um  mehr  als  ein  Drittel  dieser  Zeit  unterbrochen,  so  verlängert  sich  die 
Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.
c. Bestehen Auszubildende  vor  Ablauf  der  unter  a.  vereinbarten Ausbildungszeit  die 
Abschlussprüfung,  so  endet  das  Berufsausbildungsverhältnis  mit  Bekanntgabe  des 
Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss.

d. Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das 
Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen bis zur nächstmöglichen 
Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

§ 2 Ausbildungsstätte
Die Ausbildung findet am Betriebssitz des Arbeitgebers (Ausbildungsstätte) statt. 

§ 3 Pflichten des Arbeitgebers 
Der Arbeitgeber verpflichtet sich, 
a. dafür  zu  sorgen,  dass  der/dem  Auszubildenden  die  berufliche  Handlungsfähigkeit 

vermittelt  wird,  die  zum  Erreichen  des  Ausbildungsziels  erforderlich  ist,  und  die 
Berufsausbildung  nach  den  beigefügten  Angaben  zur  sachlichen  und  zeitlichen 
Gliederung des Ausbildungsablaufs so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel  in der 
vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann

b. selbst  auszubilden  oder  eine/einen  persönlich  und  fachlich  geeignete/geeigneten 
Ausbilderin/Ausbilder  ausdrücklich  damit  zu  beauftragen  und  diese/diesen  der/dem 
Auszubildenden jeweils schriftlich bekannt zu geben

c. der/dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos 
auszuhändigen

d. der/dem  Auszubildenden  kostenlos  die  Ausbildungsmittel,  insbesondere  Werkzeuge, 
Werkstoffe  und  Fachliteratur  zur  Verfügung  zu  stellen,  die  für  die  Ausbildung  in  den 
betrieblichen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten und zum Ablegen von Zwischen- 
und  Abschlussprüfungen,  auch  soweit  solche  nach  Beendigung  des 
Berufsausbildungsverhältnisses  und  in  zeitlichem  Zusammenhang  damit  stattfinden, 
erforderlich sind
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e. die/den Auszubildende/n zum Besuch der Berufsschule anzuhalten und freizustellen. Das 
gleiche  gilt,  wenn  Ausbildungsmaßnahmen  außerhalb  der  Ausbildungsstätte 
vorgeschrieben sind

f. soweit schriftliche Ausbildungsnachweise geführt werden, diese der/dem Auszubildenden 
für die Berufsausbildung kostenfrei auszuhändigen und die ordnungsgemäße Führung 
durch regelmäßige Abzeichnung zu überwachen

g. unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle unter Beifügung 
der Vertragsniederschriften und – bei Auszubildenden unter 18 Jahren – einer Kopie oder 
Mehrfertigung der ärztlichen Bescheinigung über die Erstuntersuchung gemäß § 32 
Jugendarbeitsschutzgesetz zu beantragen

§ 3 Pflichten des Auszubildenden
 Die/Der  Auszubildende  hat  sich  zu  bemühen,  die  berufliche  Handlungsfähigkeit  zu 
erwerben, die erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/Er verpflichtet sich 
insbesondere, 

a. die  ihr/ihm  im  Rahmen  ihrer/seiner  Berufsausbildung  übertragenen  Aufgaben 
sorgfältig auszuführen
b. am  Berufsschulunterricht  und  an  Prüfungen  sowie  an  Ausbildungsmaßnahmen 
außerhalb der Ausbildungsstätte teilzunehmen.
c. den  Weisungen  zu  folgen,  die  ihr/ihm  im  Rahmen  der  Berufsausbildung  von 
Ausbildenden,  von  Ausbildern  oder  Ausbilderinnen  oder  von  anderen 
weisungsberechtigten  Personen,  soweit  sie  als  weisungsberechtigt  bekannt  gemacht 
worden sind, erteilt werden
d. die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten
e. Werkzeug, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur 
zu den ihr/ihm übertragenen Arbeiten zu verwenden
f. über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu wahren
g. vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise ordnungsgemäß zu führen und 
regelmäßig vorzulegen
h. Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung,  vom Berufsschulunterricht  oder von 
sonstigen  Ausbildungsveranstaltungen  dem  Ausbildenden  unter  Angabe  von  Gründen 
unverzüglich Nachricht zu geben. Bei einer Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit, die 
länger  als  drei  Kalendertage  dauert,  hat  die/der  Auszubildende  eine  ärztliche 
Bescheinigung über  das Bestehen der  Arbeitsunfähigkeit  sowie  deren voraussichtliche 
Dauer spätestens an dem darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Ausbildende ist 
berechtigt,  die  Vorlage  der  ärztlichen  Bescheinigung  früher  zu  verlangen.  Dauert  die 
Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist die/der Auszubildende 
verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen

§ 4 Vergütung
Der  Ausbildende  zahlt  der/dem  Auszubildenden  eine  angemessene  Vergütung;  sie 
beträgt z. Z. monatlich 
€ .................... brutto im ersten Ausbildungsjahr 
€ .................... brutto im zweiten Ausbildungsjahr 
€ .................... brutto im dritten Ausbildungsjahr

Die Vergütung wird spätestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt. Das auf die 
Urlaubszeit entfallende Entgelt (Urlaubsentgelt) wird vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt.

§ 6 Ausbildungszeit und Urlaub 
Die regelmäßige tägliche Ausbildungszeit beträgt .................... Stunden.
Der Arbeitgeber gewährt der/dem Auszubildenden Urlaub nach den geltenden 
Bestimmungen. Es besteht ein Urlaubsanspruch von ............ Tagen pro Jahr.



§ 7 Probezeit und Kündigung
Während  der  Probezeit  kann  das  Berufsausbildungsverhältnis  ohne  Einhaltung  einer 
Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Nach der Probezeit kann 
das Berufsausbildungsverhältnis  nur  gekündigt  werden  aus einem wichtigen  Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist oder
von der/dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie/er die 
Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

.......................................................
Ort, Datum

………………………………………………………………………………………………………….
Unterschrift Arbeitgeber                                                             Unterschrift Arbeitnehmer/-in

...........
Ort, Datum

………………………………………………………………………………………………………….
Unterschrift Arbeitgeber                                                             Unterschrift Arbeitnehmer/-in


